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IV. Schlußwort.

Eine Beleuchtung.

Es ift notwendig, fowohl die Antwort der Rekurskommiffion, als
die ganze Aktion gegen die „Neuen Wege" einer vorläufig abfchließen-
den Beleuchtung zu unterwerfen und die Folgerungen zu ziehen, die
fich daraus ergeben. Es ift ja alles bedeutfam — auf traurige Art
bedeutfam.

I. Das gilt fchon von einer Tatfache, die zunächft feftgeftellt werden

muß, dem modus procedendi. Runds; zwei Monate hat man
gebraucht, um die Antwort auf meine und* Herrn Lejeunes Rekurseingabe

zu erteilen, und fie ift uns erft auf dringliche Reklamation hin
zugegangen. Und nun bedenke man: Für die Eingabe war eine Frift
von fünf Tagen gefetzt, zu denen ein Sonntag gehörte. Ob man in
diefen fünf Tagen vielleicht andere dringliche Arbeit habe, körperlich
und geiftig aufgelegt fei oder nicht, die Rekurseingabe muß in diefen
Tagen fertig werden, wenn fie gültig fein foil. Ein paar Tage für die
Aufgabe, ein Lebenswerk zu retten! Solche Eile hätte nur einen Sinn,
wenn auch die Antwort in Eile, fagen wir in diefem Falle: mit
militärifcher Pünktlichkeit, erfolgte. Statt deffen nahm man fich zwei
Monate Zeit und hätte fich ohne die Reklamation vielleicht noch mehr

genommen. Inzwifchen war das Erfcheinen der Zeitfchrift flillgelegt.
Die Spannung auf die Entfcheidung lag fo lange auf dem Redaktor
und vielen Andern und es konnten Befchlüffe für die Zukunft der
„Neuen Wege" nicht gefaßt werden. So geht man mit uns um! Aber
noch mehr. Der Schreibende hat, wie man aus feiner Eingabe erfehen
kann, neben dem um Aufhebung der ganzen Maßnahme gegen die
„Neuen Wege" noch zwei befondere Begehren geftellt: Einmal, daß die
Entfcheidung der Rekurskommiffion fo lange verfchoben werde, bis es

möglich gewefen fei, eine Verfammlung der „Freunde der Neuen
Wege" einzuberufen. Denn diefen, nicht dem Redaktor, gehören die
„Neuen Wege", und fie mußten fich zu der Sache äußern können.
Ferner erfuchte ich dringlich darum, daß das Maiheft, das fchon fertig
und gedruckt war, als jener Ukas erfchien, noch den Abonnenten
zugeftellt werden dürfe, nachdem der Preffeftab es vorher daraufhin
einer Prüfung unterzogen hätte. Beide Begehren wurden mit einer ganz
haltlofen juriftifchen Floskel abgelehnt. Es gab keine Zeit für die
Einberufung einer Verfammlung, aber es gab Zeit für zwei Monate
Zuwarten mit der Antwort! Was aber die Abweifung des Gefuches um
die Spedition des fertigen Heftes betrifft, fo bedenke man, was für
eine Arbeit in einem folchen Hefte fteckt. Und auch feine Koften, die
auf zirka 800 Franken anzufchlagen find. Diefe materielle Schädigung
hätte zivilrechtlichen Charakter. Dazu kam, wie gefagt, die
Stilliegung des Erfcheinens der Zeitfchrift. Um von der ideellen Schädigung
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vollends zu fchweigen! Der Preffeftab hätte feine Maßregel direkt nach
dem Erfcheinen des Aprilheftes befchließen und mitteilen oder das Maiheft

erfcheinen laffen muffen, wenn er einen rechtlichen und loyalen
Weg hätte gehen wollen; fo aber ift fein Vorgehen fchon formeil ein
Akt gewalttätiger Willkür und muß als folcher ins Licht geftellt
werden.

II. Freilich, wenn man nun den Wortlaut der Antwort prüft, fo
begreift man, daß fie Mühe gemacht hat.

Es muß zwar feftgeftellt werden, daß ihr Ton und Stil wie ihr
Inhalt fich ein wenig von den anderen „Verlautbarungen" der Militärzenfur

unterfcheidet. Es ift eine anftändigere Form, kein bloßes An-
fchnarchen, und die Begründung um einen Grad weniger erbärmlich.
Der Inhalt der beiden Rekurs-Eingaben wird ziemlich richtig, wenn
auch nicht vollftändig, rekapituliert. Das fei anerkannt. Und doch,
beim näheren Zufehen, welche Dürftigkeit! Man gibt fich Mühe, nach-
zuweifen, daß die Aeußerungen der „Neuen Wege" über die Achfe
(denn nur diefe foil als Nolimetangere behandelt werden!) doch
gelegentlich zu fcharf, nicht „maßvoll" feien. Dafür führt man als Bei-
fpiele an, ich hätte von dem jetzigen Weltringen erklärt, es fei eines
zwifchen Chrift und Antichrift, und zwar offenbar in der Meinung,
Chriftus fei auf Seite der Alliierten und der Antichrift auf Seite der
Achfe. Nun lefe man aber diefe Aeußerung im Zufammenhang
(Februarheft Seite 84): „Der Schreibende hat von deffen Anfang betont,
daß in diefem neuen Weltkrieg, der in letzter Inftanz durchaus einer
zwifchen Demokratie und Diktatur, Geift und Gewalt, ja fogar Chrift
und Antichrift ift, wenn auch in verhüllten und getrübten Formen,
auch ein Element des Bürgerkrieges und der Revolution walte." Man
fieht fofort, wie mühfelig man aus diefem Satz einen Beweis „maß-
lofer" Schreibweife gemacht hat. Es wird nicht nur etwas nebenbei
Gefagtes, fich auf frühere Ausführungen Beziehendes zur Hauptfache
gemacht, fondern auch ein ganz wefentlicher Paffus, der von mir durch
Sperrdruck hervorgehoben, weggelaffen, damit aber der Sinn meiner
Ausfage völlig entflellt. Diefer Sinn ift ganz klar nicht der, daß die
Entente Chriftus und die Achfe dem Antichrift gleichgefetzt werde —
wirkliche Lefer der „Neuen Wege" wiffen, daß ich folchen Unfinn
nie behaupten könnte und nie behauptet habe — fondern daß es fich
in diefem ganzen Ringen letztlich um die Wahrheit und Geltung der
chriftlichen Grundwahrheiten handle. Das ift unzählige Male gefagt
worden und ill für jeden Chriften felbftverftändliche Wahrheit; die
Kommiffion aber erklärt eine folche Bemerkung als „maßlos". Maßlos
ift bloß ihre Urteilslofigkeit und Unwiffenheit in folchen Dingen.

Aber noch charakteriftifcher für das Maß ihrer Urteilsfähigkeit
ift das andere Argument der Kommiffion: ich hätte die Deutfchen

und die Italiener als die apokalyptifchen Reiter bezeichnet. Sie meint
die Stelle im Aprilheft S. 172: „Und nun toben die apokalyptifchen
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Reiter über ein neues Land und bebend folgt die Welt dem furchtbaren

Schaufpiel." Die Herren wiffen alfo nicht, wer die apokalyptifchen

Reiter find: nämlich Eroberung, Krieg, Hungersnot und Tod,
und merken nicht, daß es diefe find, die nach meiner Ausfage nun
über ein neues Land hinftürmen. Sind folche Männer wohl berufen,
eine religiöfe Zeitfchrift zu beurteilen? Was würde man von einer
theologifchen Zenfurbehörde über eine miliärifche Zeitfchrift fagen, die
etwa eine Kanone mit dem — Kanon verwechfelte? Es wäre die
gleiche Sache.

Diefe zwei Stellen aber follen meine „maßlofe" Sprache beweifen!
Ebenfo kraß mißlungen ift der Beweis für die Anklage, daß ich

„Gerüchten" Vorfchub leifte. Wenn dafür auf meine Bemerkungen
über die Auslieferung Hilfferdings und Breitfeheids verwiefen wird, fo
flelle ich feft: Ich bezeichne deutlich genug die Auslieferung als Schandfleck

(dafür verweife ich auch auf das Märzheft Seite 137), und diefe
ift doch offenkundige Tatfache. Wer fich aber nicht naiv ftellt, weiß,
was das für die beiden Männer bedeutete, feien fie nun nach Dachau
gekommen (was übrigens niemand bezweifelt oder dementiert hat)
oder anderswohin. Sollte fich die allgemein verbreitete Behauptung, die
beiden Männer feien nach Dachau gekommen, nicht beftätigt haben,
fo hätte ich das felbftverftändlich in den „Neuen Wegen" mitgeteilt;
dagegen habe ich nie gehört, daß von einem Redaktor Unfehlbarkeit
verlangt werde. Es fei aber noch erwähnt, daß Breitfeheid und Hilffer-
ding Männer von internationalem Rufe find (Hilfferding ift Verfaffer
eines Standard-Werkes der Soziologie) und daß ihr Los allgemein be-
fprochen, wie auch das Verhalten Vichys mit Ausdrücken der
Empörung gekennzeichnet wurde, die meiftens noch ftärker waren als die
von mir angewendeten.

Wo immer man anfaßt, erweift fich die Argumentation der
Anklage als nichtig. Man hat offenbar ganz andere Gründe für diefe,
wagt aber die wahren nicht auszufprechen und jagt — vergeblich —
nach Scheinargumenten.

III. Ich komme auf die weiteren Begründungen der Antwort zurück,
will aber zunächft eine in die Augen fpringende Tatfache beleuchten:
Die Antwort geht auf meine wichtigften Argumente gar nicht ein. Sie
erfüllt vor allem meine Forderung nicht, mir für die gegen mich
gerichteten Anklagen Beweife zu liefern. Dazu erkläre ich: Diefe
Forderungen find in fo klarer und dringlicher Form geftellt, daß eine
Nichtbeantwortung auch eine Antwort ift, nämlich Zuftimmung
zu meinen Behauptungen.

Ich Helle alfo feft: Die Rekurskommiffion kann mir keine einzige
Stelle nachweifen, worin ich gegen die allein in Betracht kommende
Neutralität verftoßen hätte. Vielmehr beftätigt fie ausdrücklich meine
Unparteilichkeit in der Beurteilung der verfchiedenen Völker und
Kriegsparteien, mir bloß das „Richten" über alle vorwerfend, worauf
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ich nachher antworten werde. Damit fällt die ganze quafi-rechtliche
Grundlage des Vorgehens gegen die „Neuen Wege" zufammen.

Weiter! Die Rekurskommiffion kann mir keine Stelle nachweifen,
worin ich den „Wehrwillen" verächtlich gemacht hätte. Damit fällt
ein weiterer Hauptpunkt der Anklage weg.

Weiter: Die Rekurskommiffion ift in bezug auf die Motive des

Vorgehens gegen die „Neuen Wege" vor die Alternative geftellt worden,

daß dafür nur zwei in Betracht kämen: äußerer Druck oder
politifche Feindfchafl. Wenn die Rekurskommiffion auf die fchwere
Anklage, die darin liegt, fchweigt, fo beftätigt fie diefelbe. Denn es gilt
hier ficher die Regel: Qui tacet, consentire videtur (Wer fchweigt,
ftimmt offenbar zu). Das Schweigen der Rekurskommiffion muß aber
fo gedeutet werden, daß fowohl politifche Feindfchafl als äußerer
Druck — beide fich begegnend — die Vergewaltigung der „Neuen
Wege" verurfacht haben. Denn wenn eines der beiden Motive
weggefallen wäre, dann hätte fie dies unter Proteft erklären muffen.

Ich habe die Frage, ob hinter dem Vorgehen gegen die „Neuen
Wege" politifche Feindfchafl flehe, in meiner Eingabe noch offen
gelaffen, um an das Gewiffen der Richter zu appellieren. Aber es fprach
jedenfalls ein Umftand für die Bejahung diefer Frage: der ganze modus
prozudendi, der gegen die „Neuen Wege" angewendet wurde, und
hier befonders auch die haßvolle und verläumderifche Zufammenftellung

der „Neuen Wege" und meiner Perfon mit den landesverräteri-
fchen und naziftifchen „Nationalen Heften" des Dr. Oehler. Um von
der allgemeinen, bei fo vielen Gelegenheiten bekundeten Feindfeligkeit
gewiffer militärifcher Kreife gegen mich zu fchweigen. Es ill alfo mit
der fchweigenden Beftätigung durch die Rekurskommiffion nur
befiegelt, was fchon vorher nur zu offenkundige Tatfache war.1)

Aber diefe Feftflellungen find noch nicht erfchöpft. Die Antwort
weiß auch zu meiner Kennzeichnung der Zufammenftellung der „Neuen

x) Diefer Sachverhalt, der ohnehin klar und beweisbar genug ift, wird auch
durch einen Umftand illuftriert, den ich um der Sache willen doch erwähnen muß.
Als „Lektor" (d. h. „Kontrolleur", um diefen recht zu der Sache paffenden
Ausdruck zu brauchen) wurde für die „Neuen Wege" (wie für den „Aufbau") nach
dem Rücktritt des fehr loyalen Doktor Oftinger, Privatdozenten an der Zürcher
Univerfität, ausgerechnet Dr. Max Richner, ein Redaktor der „Neuen Zürcher
Zeitung", gewählt, zwifchen der und den „Neuen Wegen" feit Jahrzehnten Tod-
feindfchaft befteht. Als wir dagegen proteftierten, aus prinzipiellen Gründen, nicht
weil wir die perfönliche Ehrenhaftigkeit des Gewählten angezweifelt hätten, ent-
fprach man uns fcheinbar, fetzte aber an feine Stelle Alt-Redaktor Schaeppi in
Wetzikon. Von diefem wußte ich, daß er einft ein gehäffiger Gegner von mir
gewefen fei. Aber ich konnte annehmen, daß dies nun tempi passati feien und
mochte auch nicht gern nochmals proteftieren. Hintenher habe ich dann erfahren,
daß diefer Herr Schaeppi einer unferer bösartigften Gegner und Bekämpfer
geblieben fei. Und ausgerechnet einen folchen beauftragt man damit, uns zu
„kontrollieren"!
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Wege" mit den „Nationalen Heften" nichts zu fagen; fie anerkennt
alfo, daß es fich dabei um eine Schändlichkeit handelt.

Die Kommiffion kann ferner meinen Nachweis nicht widerlegen,
daß das Vorgehen des Preffeftabes fich zum Teil auf kraffe Unwahrheiten

flützt.
Die Kommiffion ift ebenfo nicht in der Lage, mir den fo dringlich

verlangten Beweis zu liefern, daß durch die „Neuen Wege" irgend
einmal außenpolitifche Schwierigkeiten bereitet worden feien. Auch
diefes Hauptargument fällt alfo dahin. Es wird ja wohl fo fein,
daß die Unterdrückung der „Neuen Wege" auch einem „Wunfche"
von Außen her entgegenkommt und man mehrere Fliegen mit einem
Schlage töten wollte, aber das ftünde auf einem andern Blatt.

Ebenfo ill die Kommiffion offenbar nicht imftande gewefen, mir
zur Begründung des Vorwurfes der „Einfeitigkeit" anzugeben, wie
man „zweifeitig" fein, das heißt zugleich für die Demokratie und die
Diktatur fein könne.

Mit keinem Worte ift ferner die Kommiffion auf einen wichtigen
Faktor, den ich wiederholt geltend gemacht habe, eingegangen: die
Tatfache, daß die „Neuen Wege" eine religiöfe Zeitfchrift ift, deren
Schwergewicht fo deutlich als möglich auf diefem Sinn und Zweck
beruht und daß ihre politifchen Artikel meiftens eine Monatsfchau dar-
flellen (nur diefe zitiert auch der Preffeftab), die nicht wie Artikel einer
politifchen Tageszeitung zu beurteilen find und auch nicht fo wirken
wie diefe. Daß die Kommiffion nicht diefe religiös-foziale Theorie und
Praxis der Verbindung von Religion und Politik anficht, rechne ich ihr
zur Ehre an, aber es ift auch ein Argument gegen ihren Entfcheid, wie
es einer gegen den Preffeftab ift.

Das find wichtige Feftftellungen. Die Rekurskommiffion war
einfach nicht in der Lage, meinen Argumenten mit irgendeiner ernflhaften
und ehrlichen Gegenargumentation zu begegnen. Die ganze Antwort
ift fichtlich eine große Verlegenheit. Sie lautet im Grund: Wir können
Ihnen eigentlich nicht viel entgegnen. Sie haben im Grunde recht.
Aber ..."

Diefes „Aber" muß der Lefer felbft ergänzen. Und das ift nicht
fchwer.

IV. Es muß aber noch Eins hervorgehoben werden: Wenn auch die
Antwort eine gewiffe Anftändigkeit wahrt, fo fpiegelt fie doch in
einem Punkte getreu den ganzen Geift des Kreifes wider, aus dem fie
kommt. In meiner Rekurseingabe fpricht ein M e n f c h : er fpricht
tief bewegt, ja ftellenweife leidenfchaftlich, aber es fpricht ein Menfch.
Es fpricht ein Menfch für ein Lebenswerk. Es fpricht ein zweiundfieb-
zigjähriger Mann, der für die Schweiz auf eine Art und Weife fein
Leben eingefetzt hat, wie in diefen Zeiten vielleicht kein Anderer. Er
fpricht zu Menfchen, zu Männern. Und nun die Antwort! Sozufagen
ein bloßes kühles Lächeln! Das alles ill diefen Herren Hekuba. Die
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Zerftörung eines Lebenswerkes; der brutale Eingriff mitten in eine
Arbeit, eine Exiftenz, eine Bewegung, ein Werk; die Verächtlichmachung

eines Mannes, der immerhin etwas geleiftet hat; die fchnöde
Mißachtung der Stimme eines Herzens und Gewiffens: das alles läßt
diefe Männer völlig kalt. Es fteckt ja keine Wahlmacht dahinter, Geift
und Gewiffen aber zählen nicht. Für das, was die „Neuen Wege"
geleiftet haben, kein Wort der Anerkennung. Um von der vorgefchla-
genen Ausfprache völlig zu fchweigen. Eine folche wäre vielleicht fogar
in einer Diktatur möglich, aber in der „freien Schweiz" ein Herabfteigen

folcher irdifchen Götter zu einer Ausfprache mit einem Ragaz:
welche Lächerlichkeit! Das ift heute unfere „Demokratie"! Und die
Sechshundert, die letztes Jahr für die Erhaltung der „Neuen Wege"
beim Preffeftab eintraten, zählen natürlich auch nicht. Sie würden in
England und in Amerika und an vielen andern Orten entfcheidend
ins Gewicht fallen, aber nicht im Lande Wilhelm Teils. So wirft
auch diefe Antwort trotz ihrer relativen Anftändigkeit ein fcharfes
Licht auf eine bedeutfame Tatfache: den brutalen und von allem
menfchlichen Fühlen verlaffenen Charakter der Macht, mit der wir es

hier zu tun haben. Um von Demokratie vollends zu fchweigen.1)
V. Ich habe bisher vorwiegend die Antwort der Rekurskommiffion

beleuchtet; aber nun muffen wir noch die ganze Aktion gegen die
„Neuen Wege" ins Auge faffen und auf ihre allgemeine Bedeutung
hin prüfen. Dabei foil einiges nachgetragen werden, was fowohl wegen
der notgedrungenen Eile ihrer Abfaffung als wegen ihrer ebenfo
notgedrungenen relativen Kürze in der Rekurseingabe nicht genügend zur
Geltung kommen konnte.

i. Da ift noch einmal die Neutralität, diefe Waffe, mit der die
Militärzenfur ficht. Es ift intereffant, darüber noch ein wenig
nachzudenken.

Zunächft ift mit aller Schärfe klarzuftellen, was Sinn und Zweck
deffen ift, was der Preffeftab — darin leider in Uebereinftimmung mit
nur zu vielen Schweizern — mit feiner Neutralität meint. Von einer
Aufgabe, einer Berufung, einer „Idee" der Schweiz, der fie dienen
müßte, um darin ihr Exiftenzrecht zu finden, hat er offenbar keine
Ahnung. Ihm kommt es — wie jenen Allzuvielen — bloß darauf an,
daß die Schweiz fich durchdrücke (das war ja auch ein Beftandteil der
Politik Mottas!), um ihr nacktes Leben zu erhalten. Daß fie bei diefem
Sichdurchdrücken, das zum Durchkriechen wird, all das verliert, was
die Schweiz zur Schweiz machte, ficht ihn nicht an. Denn darauf gibt

x) Was hier von der Antwort der Rekurskommiffion gefagt ift, gilt in noch
viel ftärkerem Grade von der auf meine Befchwerde gegen die „Verwarnung" vom
23. Januar (flehe oben!). Hier hört man aus dem hochfahrenden Ton förmlich
das Schnarren eines Kafernenhofes, der aus dem ehemaligen Preußen in die
Schweiz verlegt worden ift ¦— welcher Import im erften Jahrzehnt unferes
Jahrhunderts eingetreten ift und fich auch an beftimmte Namen knüpft.

55



er felbft, wie ja fein ganzes Wirken zeigt, nicht allzuviel. Ihm, wie jenen
Vielen — genügt es, wenn es eine Schweiz gibt, worin noch die Reuß
fließt, der Vierwaldflätterfee bleibt und die Alpen flehen (Etter!),
worin man ein wenig regieren (Gonzague de Reynoldt) oder doch ein
wenig wählen und gewählt werden, dazu Sport treiben, Karriere
machen und — last not least — Geld verdienen kann. Sie wollen die
Schweiz (fogar ihre „Freiheit", fo wie fie diefe verftehen)
preisgeben, um fie zu retten.

Damit reten diefe patentierten Verteidiger unferer Unabhängigkeit
die Schweiz. Wir wollen fie auch dadurch retten, daß wir diefe
Neutralität als ihre tödliche Gefahr bekämpfen.

Dazu kommt ein Zweites. Was ift's mit diefer „Neutralität" — jetzt
allgemein, nicht bloß vom fchweizerifchen Standpunkt aus gefprochen?
Sie ift, fo wie fie fich nun darfteilt, eine der großen Lügen geworden,
welche die Atmofphäre unferer Welt vergiften und gerade für die
fogenannten kleinen Völker zur fchwerften Gefahr werden. Ich will
hier nicht darauf eingehen, daß die Neutralitätslofung die kleinen und
mittleren Völker an dem verhindert hat, was allein fie hätte retten
können: dem folidarifchen Zufammenfchluß, und daß dabei die
fchweizerifche Politik eine Rolle gefpielt hat, die eine ungeheure Schuld
bedeutet, fondern will den Finger auf eine andere Tatfache legen: Hat
man nicht immer wieder denjenigen Völkern, die man überfallen
wollte, von feiten der Gewalttäter „Verletzung der Neutralität"
vorgeworfen, trotzdem gerade ihre ängftliche Wahrung einer falfchen
Neutralität ihr Verderben wurde? Ift nicht das Seil, das fie retten
follte, zu dem Stricke geworden, mit dem man fie erwürgt hat? Und
diefe gefährliche Lüge follen wir noch durch unfer Verhalten verftär-
ken? An diefem Strick follen wir die Warner und die Freiheit
aufhängen, um dann felbft damit erwürgt zu werden? Aber diefe
Neutralität ill auch fonft mit fchwerer Unwahrheit behaftet. Hand aufs
Herz: Ift denn etwa die offizielle Schweiz neutral? Jedes Kind weiß,
wie es damit fteht. Und in folcher Lage wagt es der Preffeftab, fo mit
der Neutralität zu operieren, wie er es tut! Wie ift das zu nennen? —
Aber noch mehr: Ift etwa der Preffeftab felbft neutral? Ich muß etwas
unterftreichen, was in meiner Eingabe nur kurz angedeutet ift: Der
Preffeftab hat mir immer wieder kritifche Aeußerungen über die
Achfenmächte und die ihnen angefchloffenen Länder vorgeworfen,
aber auch nicht ein einziges Mal die Kritik an England, an dem früheren

Frankreich, an den nordifchen Völkern, an den Balkanflaaten, um
von Rußland vollends zu fchweigen — obfehon ich folche Kritik reichlich

geübt habe, auch in den letzten Heften. Und dann kommt er und
wirft mir Mangel an Neutralität vor. Ift das nicht grotesk?

Wollen wir nicht ehrliche Leute werden und diefen löcherigen und
befchmutzten Mantel, den wir „Neutralität" nennen und hinter dem
fich fo viel Feigheit, Lüge und Schlimmes anderer Art verbirgt, ab-

56



werfen? Wollen wir es nicht mit der Wahrheit und Ehrlichkeit
verfuchen?

Am intereffanteften ift aber, daß gerade die Vertreter des Militärs
diefe Neutralität zu ihrer beherrfchenden Löfung machen. Wäre ihnen
alfo wirklich mit Soldaten gedient, die verlernt hätten, fich ein eigenes
Urteil zu bilden; die nicht Polio faffen könnten; die fich nicht gegen
Unrecht und Gewalt empören und für Freiheit und Recht begeiftern
könnten? Ich möchte jedenfalls eine folche Armee nicht führen, und ich
glaube nicht, daß die Schweiz von folchen Soldaten für ihre Rettung
viel erwarten dürfte.

2. Ich komme damit noch einmal auf die Wehrfrage zu reden. Das
ganze Urteil über meine und meiner Freunde Stellung dazu fteht
einfach unter dem Bann eines unfere Haltung und Abficht entflellenden
Klifchees. Demgegenüber will ich nochmals mit einigen Worten unfere
wirkliche Einftellung und unfer wirkliches Verhalten charakterifieren.

Wenn ich — um jetzt von mir perfönlich zu reden — aus einem
äußerft militärfreudigen (nebenbei gefagt, auch äußerft „deutfchfreund-
lich" gefinnten) Manne ein Antimilitarift, das heißt: ein radikaler
Kriegsgegner geworden bin, fo haben zwei Motive diefe Wendung
bewirkt: vor allem die Treue gegen Chriftus, dann aber fofort auch
die Sorge für die Schweiz. Denn diefe fchien mir bei einer Fortdauer
des Großmacht-, Militär- und Gewaltfyftems, das in der letzten Epoche
groß geworden war, verloren. Befonders unter dem Eindruck des

Weltkrieges erfchien mir nur eine radikale, ja abfolute Stellungnahme
gegen den Krieg geeignet, die vernichtende Wiederkehr der
Kataftrophe zu verhindern, und ich habe diefem Kampf unter Hintan-
fetzung von Vielem, das mir perfönlich wichtig war, einen großen
Teil meiner Lebenskraft gewidmet und die fchwerften Opfer gebracht.
Dabei habe ich ftets aufs fchärffte zwifchen meiner perfönlichen, auf
meinem Glauben ruhenden Ueberzeugung und Haltung und meiner
politifchen Forderung unterfchieden. Wer behauptet, daß ich für jene
irgend welche Propaganda gemacht habe, verfündigt fich gegen die
Wahrheit; ich habe fie höchftens verteidigt, wenn fie angefochten
wurde. Was aber die politifche Forderung betrifft, fo faßte ich diefe in
die Löfung: Abrüftung zufammen: allgemeine Abrüftung und
Abrüftung der Schweiz. Von der Schweiz war es meine Anficht, daß fie
darin fogar vorangehen follte. Aber wohlverftanden: in der Periode
der allgemeinen Abrüflungsbewegung und des Völkerbundes. Für diefen

bin ich mit Leidenfchaft und ungeheurer Anftrengung eingetreten.
Es ift alfo ftets eine Karikatur gewefen, wenn man mir und meinen
Freunden vorwarf, wir wollten die Schweiz waffenlos jedem Angriff
ausliefern. Wir wollten ihr im Gegenteil durch die Schaffung
übernationaler, kollektiver Sicherheit auf dem Boden des Rechtes die befte
Waffe fchmieden und den ficherften Schutz verfchaffen.

Mußte das nicht verfucht werden? Und haben wir darin nicht Recht
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bekommen? Wie fteht es heute mit der Sicherung der kleinen Völker
durch die Waffen? Wohin find wir auf dem andern Wege gekommen?
Mehr als blind, abfichtlich blind, müßte fein, wer heute nicht fähe, daß
jener Weg allein rettend gewefen wäre; wer es aber heute noch nicht
fähe, den werden wohl bald die Ereigniffe eines Andern belehren.1)

Als der rettende Weg von den Völkern verlaffen wurde, zuerft
die Abrüflungsbewegung und dann der Völkerbund zufammenbrachen
und zuletzt an Stelle des Kampfes um den Frieden immer mehr der
um die Freiheit trat, da haben wir auf Grund fehr ernfter, tiefgehender

Ueberlegung der veränderten Lage durchaus Rechnung getragen.
Wir haben die Abrüftungslofung bis auf weiteres fallen gelaffen. Wir
haben die Verteidigung der Freiheit in den Vordergrund unferes ganzen

Kampfes geftellt. Wir haben auch für die Schweiz die Folgerung
aus der neuen Lage gezogen. Wir haben den ehrlichen Willen zu einer
Verteidigung der fchweizerifchen Freiheit und Demokratie ernft
genommen. Unfere antimilitariftifche Haltung beftand darin, daß wir
vor der Gefahr des Militarismus und der Militarifierung warnten, daß
wir vor den Dämonen warnten, welche fich auch dann an das Schwert
heften, wenn es für Recht und Freiheit geführt wird. Vorläufig!

Aber wenn nun das Militär, ftatt eine Waffe der Freiheit zu fein,
zu einem Werkzeug der Unterdrückung und Vergewaltigung, zu einem
Mittel im innerpolitifchen Kampf wird, um die Herrfchaft einer Klaffe
und Kafte zu fichern, dann müßten wir es freilich auch ernft nehmen,
aber in einem andern Sinn!

3. Eine eigentümliche Beleuchtung erfährt das Verhalten unferes
Militärs, foweit es durch den Preffeftab vertreten wird, auch durch eine
andere Tatfache. Es wird mir zur Sünde angerechnet, daß ich etwa,
wenn auch mit großer Zurückhaltung, von den Ausfichten der
Angelfachfen geredet habe, dazu von der Wahrfcheinlichkeit, daß England
aushalten werde. Davon alfo darf man nicht reden! Man darf nur
von den überwältigenden Triumphen der Achfe reden!

Was bedeutet diefe Tatfache? Sie bedeutet, daß der Preffeftab aufs
eifrigfle in Defaitismus macht! Ich will dabei nicht einmal davon
reden, daß die „Weifungen" des Preffeftabes an die Redaktionen das,
gelinde ausgedrückt, am meiften und am fchlimmilen Defaitiftifche
bedeuten, was mir bekannt geworden ift, fondern mich auf die Anklage
gegen die „Neuen Wege" befchränken. Ich frage: Ift es anders möglich,

als daß im Schweizervolk eine defaitiftifche Stimmung entliehen
muß, wenn es bloß vom Siegen der Diktaturen erfährt, aber nichts
von den Ausfichten der demokratifchen Mächte? Wie foil man es

erklären, wenn gerade eine militärifche Zentralinftanz durch ihr
Verhalten diefen Defaitismus fördert?

x) Ich habe mich darüber ausführlich in der Flugfchrift: „Wenn es nach euch

gegangen wäre!" geäußert. — Sie ift von der Pazififtifchen Bücherftube,
Gartenhofftraße 7, Zürich 4, zu beziehen.
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4. Nach diefen bedeutfamen Feftflellungen komme ich wieder auf
die Antwort der Rekurskommiffion zurück. Das eine der Hauptargumente,

womit die Abweifung des Rekurfes begründet wird, ift das:
Ich erlaube mir eine Beurteilung der Weltbegebenheiten nach eigenem
Urteile und mache mein Gewiffen zur oberften Inftanz.

Dazu bemerke ich:
Zum Erften. Ich bitte noch einmal: Gebt mir das Rezept, wie man

die Weltbegebenheiten nicht nach dem eigenen Urteil darftellen könne.
Ihr habt es mir trotz meiner dringenden Bitte nicht gegeben — aus

guten Gründen!
Und ich frage: Was foil denn die oberfte Inftanz für das Verhalten

eines Menfchen, im befondern eines Schriftflellers, fein, wenn nicht
fein Gewiffen?

Es gibt nur eine Antwort darauf: Der totale Staat, und das heißt:
der Diktaturflaat. Er hat nur eine Auffaffung, die den Untertanen
vorgefchrieben ift. Und er läßt kein Gewiffen gelten.

Und diefe Antwort gibt, wie der Preffeftab überhaupt, fo auch die
Rekurskommiffion. So flehen wir! So fleht es mit der Schweiz!

Ich übertreibe nicht; diefer Sachverhalt tritt mit aller Klarheit nicht
nur aus den früheren „Verlautbarungen" des Preffeftabes, fondern auch

aus der Antwort der Rekurskommiffion hervor. Diefe kann, bei allem
krampfhaften Bemühen, mir keine fachlichen Verftöße gegen die
heiligen „Weifungen" des Preffeftabes nachweifen. Aber es bleibt ihr
ein Argument übrig und diefes wird entfcheidend: Mein Verhalten, das
fachlich im Ernfte nicht angefochten werden kann, ift doch formell eine
fchwere Verfündigung: Denn es gefchieht um des Gewiffens willen

und nicht um des Preffeftabes willen.
Die Rekurskommiffion fcheint felbft zu fpüren, daß fie auf einem

bedenklichen Boden fteht. Ihre Verlegenheit beweift fie auch dadurch,
daß fie im gleichen Atemzug mir vorwirft, ich beanfpruche
„ungehemmte Freiheit der Meinungsäußerung" (das Wort „ungehemmt"
durfte halt nicht fehlen, denn daran hängt die Hälfte der
Beweisführung der Kommiffion), aber doch notgedrungen zugeben muß, daß
das nicht der Fall ift, fondern daß ich bloß mein Gewiffen als oberften
Maßftab für mein Reden und Schreiben gelten laffe. Und das ift meine
fchwere Sünde. Ganz im .Sinne des totalen Staates, der das Gewiffen
durch feine Ordnung erfetzt! Sie redet dann von dem Rechte des Staates,

„Zurückhaltung und Difziplin" zu verlangen und Störung der
„Ordnung" zu verbieten. Was aber ill „Zurückhaltung", was ift
„Difziplin" (ein richtiges Lofungswort des Fafchismus!) und was
„Ordnung"? Das ift eben die Frage. Es fällt weder mir noch meinen
Freunden ein, überhaupt einer flaatlichen Ordnung zu leugnen und es

ift bloß ein Ausweichen vor der Frage, um die es fich handelt, wenn
die Rekurskommiffion tut, als ob fie gegen mich diefes Recht zu
verteidigen hätte. Die Sache ift umgekehrt: Ich verlange nicht Willkür,
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fondern Ordnung, während die Militärzenfur, felbft ein Kind der
Willkür, Willkür übt. Denn ich liehe auf dem Boden der Verfaffung
mit ihrer fundamentalen Feftlegung der Freiheit des Wortes, während
der Preffeftab mit feiner Praxis eine Aufhebung der Verfaffung ift.
Er hat, die Rekurskommiffion inbegriffen, am wenigften das Recht,
von Störung der Ordnung zu reden. Keiner von uns leugnet, nochmals
fei es gefagt, grundfätzlich das Recht der ftaatlichen Ordnung. Die
Frage ift, ob der Preffeftab auf dem Boden unferer demokratifchen
Verfaffung fteht, was ich leugne, die Frage ift, allgemeiner gefaßt,
wie weit der Staat gehen, ob er das eigene politifche Urteil des Bürgers

durch feinen Befehl und feine diktatorifche Einheitsmeinung
erfticken und fleh an die Stelle des Gewiffens fetzen darf. Das aber
poftuliert die Rekurskommiffion, wenn fie den Anfpruch tadelt, daß
ein politifcher Schriftfteller die Weltereigniffe nach feinem eigenen
Urteil und Gewiffen darftelle.

Und das ift der kurze und klare Sinn der aus Verlegenheit fo breiten

und für die Sache, um die es fich handelt, völlig belanglofen
Ausführungen der Kommiffionsantwort. „Nicht nach dem Gewiffen ift zu
fragen, fondern nach den Weifungen." So redet man nur im totalen
Staat. Diefen Sachverhalt können keine juriftifchen Floskeln
verdecken.

Und fo weit wären wir alfo! Und das Dokument, das diefe Denkweife

vertritt, ift im Palais des Bundesgerichtes der ßaf-Genoffenfchaft
— zu einem Eid gehört doch wohl das Gewiffen als oberfte Inftanz —
abgefaßt worden, ganz in der Nähe des Platzes, wo fich die Statue
Alexandre Vinets, des großen Heroldes des Gewiffens befindet. Nicht
zufällig zeigt fie ihn in fchwerem Nachdenken. Denn wer das
Gewiffen als oberfte Inftanz leugnet, der leugnet als oberfte Inftanz Gott.

5. Den gleichen Sinn hat aber, genau gefehen, das zweite und
offenbar wichtigfte Argument der Rekurskommiffion: Ich maße mir an,
über das Verhalten der Völker zu richten; das aber fei nicht unfere
Sache. Wir hätten nur zuzufchauen, vielleicht fogar zuzunicken, wenn
Recht und Freiheit, göttliches und menfchliches Wefen verhöhnt,
zertrampelt, vernichtet werden.

Es ift ein Argument, das auch außerhalb des Preffeftabes, befonders
in bundesrätlichen Aeußerungen, eine große Rolle fpielt und fich gern
als reife Weisheit gibt. Es ift aber felbftverftändlich nur eine Bemäntelung

der Angft vor dem Stirnrunzeln der Diktatoren. Diefes „Nicht-
richten", das jetzt eine fo beliebte Löfung geworden ift und fich als
Blüte chriftlicher Gefinnung ausgibt, ift felbftverftändlich etwas völlig
anderes, als was das Neue Teftament meint. Diefes wendet fich damit
gegen die pharifäifche Verdammung der verftoßenen und verachteten
Zöllner und Sünder und überhaupt gegen die Meinung der „Frommen"

zur Selbflgerechtigkeit, jenes moderne „Nichtrichten" aber
bedeutet das neutrale Zufchauen bei Akten unerhörter Brutalität und
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Gottlofigkeit, ift alfo etwas, was fich fo wenig auf Jefus und die Bibel
berufen kann, als Satan auf die zehn Gebote. Diefes „Nichtrichten" ift
im beften Falle bloß ein letzter fchaler Bodenfatz vom Wein des

Evangeliums.
Es ift aber eines der wichtigften Symptome, die Gericht und

Kataftrophe ankündigen.
Ich füge zu dem in meiner Eingabe, wie fchon in der vor einem

Jahre, darüber Gefagten Folgendes hinzu:
Zum Erften. Es ift eine Entftellung des Sachverhaltes, wenn man

tut, als ob ich felbft mich in meinen Aeußerungen auf den Thron des

Weltenrichters fetze. Ich rede vielmehr von den Gerichten Gottes, von
dem Walten feiner Gerechtigkeit in und über dem Weltgefchehen. Daß
ich dies tue, ift fundamentale Pflicht. Es gehört zum wefentlichen Sinn
und Zweck meiner Betrachtungen zur Weltlage. Ich muß auf diefes
Walten einer richtenden Gerechtigkeit auch darum hinweifen, weil es

Troft ift, weil es der Seele hilft, trotz all dem Wüten und Triumphieren
der Mächte des Böfen den Glauben an Gottes Walten feilzuhalten.

Es ift gegen den innerften Defaitismus gerichtet, von dem aller andere
ausgeht. Wer den Kampf gegen diefen Defaitismus verhindert, der
ftärkt diefen in feinem Zentrum.

Wenn die Militärzenfur (mit anderen Inftanzen) dafür keinen
Sinn und kein Verftändnis hat, fo beweift das, daß fie von der ganzen
Welt der Bibel keine Ahnung hat. Denn der Glaube an diefes Walten
Gottes über der Welt in Gerechtigkeit und Gericht gehört zu ihren
fundamentalen Beftandteilen. Die noch darüber hinausgehende
Verheißung von Gnade und Barmherzigkeit ruht auf diefer Vorausfetzung.

Wer daran nicht glaubt, glaubt nicht an Gott, mag er auch
etwa vor Gott ftrammftehen. Eine Denkweife, welche nicht mit diefer
Tatfache des Gerichtes wefentlich rechnet, ift Gottlofigkeit, und ihr
Reden von Gott (die Inftitution der Feidpredigt dann inbegriffen)
elende und läfterliche Heuchelei. Sie ift aber für die Schweiz
verhängnisvoll.

Aus zwei Gründen.
Einmal: Es ift für die Erhaltung und Rettung eines Volkes abfolut

wefentlich, daß es ein Auge für diefe Tatfache des Gerichtes hat. Worauf

foil denn ein kleines Volk wie das unfrige feine Hoffnung auf
Erhaltung und Rettung gründen, wenn nicht auf den Glauben an eine
Gerechtigkeit, die über dem Weltgefchehen waltet, an ein Gericht, das
auch die Mächtigften niederwirft, wenn fie dagegen fündigen und auch
die Schwächften fchützt, wenn fie darauf trauen und fich entfprechend
verhalten? Diefen Glauben fchwachen oder vernichten dadurch, daß
man feine Ausfprache verhindert, heißt, wie fchon vorhin bemerkt
worden ift, wieder im fchlimmilen Sinne Defaitismus treiben und den
Untergang der Schweiz vorbereiten.

Aber noch wichtiger ift ein anderer Gefichtspunkt. Aus diefem
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Glauben an Gerechtigkeit und Gericht allein fließt auch das
Selbflgericht, ohne das ein Volk in Selbftverblendung gerät und dem
Gericht, das es nicht kannte, tatfächlich verfällt. Gerade in der heutigen
Lage der Schweiz ift diefe Erkenntnis des Gerichtes das Licht des

Blitzes, das in der Finfternis von Trug und Not allein den Weg der
Rettung zeigt. Wehe denen, welche auch diefes Licht verdunkeln
wollen!

Sodann: Was gefchieht mit einem Volke, wenn feine Bürger fich
abgewöhnen follen, über Licht und Finfternis, über Gut und Böfe zu
urteilen, Licht Licht und Finfternis Finfternis, Gutes gut und Böfes
böfe zu nennen? Wenn fie fich gewöhnen, das in bezug auf das
allgemeine Gefchehen zu unterlaffen, werden fie es dann nicht auch im
eigenen Volke unterlaffen?

Vor allem auch: Wenn fie nicht mehr für Recht und Freiheit in
der Welt Partei nehmen, werden fie dann noch Partei nehmen, wenn
die Schweiz als Schweiz fich dafür wehren foli? Ift diefe Gleichgültigkeit,

diefe Neutralität zwifchen Recht und Unrecht nicht der breite
Weg zur Unterwerfung unter die Diktaturen? Ihn ebnet durch ihre
Handhabung der Militärzenfur ausgerechnet die Armee, deren
Anfprüche fie doch bloß auf ihre Verteidigung der Demokratie gründen

kann.
VI. Ich denke, es fei durch diefe Ausführungen klargeftellt, daß das

Vorgehen gegen die „Neuen Wege" und ihr Kampf dagegen einen
wichtigen allgemeinen Sinn hat, der fcharf die Lage der Schweiz
beleuchtet.

Es ift durch diefes Vorgehen folgendes feftgeftellt:

i. Eine freie politifche Meinungsäußerung gibt es in der Schweiz, in
deren Verfaffung die Freiheit des Wortes feftgelegt ill, nicht mehr.
Wenn letzthin ein Bundesrat, um diefen Sachverhalt wiffend,
erklärt hat, „die freie politifche Meinungsäußerung fei bei uns
gewahrt", fo darf es einen fchon Wunder nehmen, was er unter diefer

Freiheit verfteht. Der Druck von Außen und die Entrechtung
der politifchen Oppofition von Innen kennzeichnen in Wirklichkeit
diefe „freie Aeußerung der politifchen Ueberzeugung". Damit ift
aber eine wefentliche Grundlage aller Demokratie zerftört und die
Quelle der Wahrheit in unferem Volke verfchüttet.1)

2. Man darf in der Schweiz, in deren Verfaffung die Glaubens- und
Gewiffensfreiheit fehr ausdrücklich feftgelegt ift, Grundwahr-
x) Ich erlaube mir, auf die von der Arbeitsgemeinfchaft „Neue Demokratie"

herausgegebene Flugfchrift: „Für die Freiheit des Wortes" aufmerkfam zu machen,
die diefem Thema gewidmet ift. Sie ift auch von der Pazififtifchen Bücherftube,
Gartenhofftraße 7, Zürich 4, zu beziehen. Zur Maffenverbreitung beftimmt kann
fie gratis abgegeben werden.
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h e it e n des Chriftentums, wie den Glauben an Gerechtigkeit

und Gericht im Völkerleben nicht mehr verkündigen.

3. Man darf in der Schweiz nicht mehr „einfeitig" für den Sieg der
Demokratie Partei nehmen, fondern foli im Kampf zwifchen
Demokratie und Diktatur „neutral" fein und damit das Grund-
wefen der Schweiz felbft verleugnen.

4. Man darf in der Schweiz über die politifchen Dinge (und damit
auch über andere, welche damit zufammenhängen) nicht mehr
ein eigenes Urteil haben, fondern hat fich nach dem
Urteil des Staates und feiner Organe zu richten.

5. Es wird bei einem Mode gewordenen demonftrativen Reden von
Gott und einem Schwören bei feinem Namen in der Schweiz nicht
mehr das Gewiffen (das immer ein individuelles ift) und damit
auch Gott nicht mehr als oberfte Inftanz anerkannt. Nicht nur
Zwingli und Calvin, mit all unferen Großen und Größten nach
ihnen, fondern auch der jetzt für die Zwecke der Bundesfeier fo
ftark ausgenützte Nikolaus von der Flüe find damit abgetan, um
von Alexander Vinet zu fchweigen. Damit aber ifl die tieffte und
feftefle Grundlage der Demokratie zerftört.

6. Es ift in der Schweiz nicht mehr erlaubt, für wegen Recht, Freiheit
und Menfchlichkeit Verfolgte und Mißhandelte
einzutreten.

7. Die Macht über das freie Wort ifl in der Schweiz dem Militär
übergeben. Eine immerfort fich erweiternde Militärdiktatur herrfcht
über unfer geiftiges Leben. Leute, die nicht einmal wiffen, was
„apokalyptifch" und „apokalyptifche Reiter" find und von der
Bibel darum wahrfcheinlich nicht mehr als den Deckel kennen,
kontrollieren fogar die religiöfe und kirchliche Preffe. Diefe
Militärdiktatur zeigt ein merkwürdiges Doppelgeficht: In ihren
„Weifungen" und „Befehlen" an die Redaktionen zeigt fie eine wahrhaft

groteske Angft davor, daß irgend etwas gefagt werde, was
den Ächfenmächten unangenehm fein könnte, aber gleichzeitig übt
fie eine große Schneidigkeit, wo es gilt, innerpolitifche Oppofition,
die ihm nicht mächtig vorkommt, zu erfticken, und zwar gerade
folche, die fich am ftärkften gegen den Feind einfetzt, der für uns
allein in Betracht kommt.1) Wer diefes Doppelfpiel lange genug
erlebt hat, wird ganz notwendigerweife zu der Frage gedrängt, ob
nicht das Zweite dem Preffeftab und dem Teil des Militärs, den er

x) Es illuftriert diefen Sachverhalt, daß zu der gleichen Zeit, wo die „Neuen
Wege", die durch Jahrzehnte mehr als irgendein anderes Organ die geiftige und
politifche Selbftändigkeit der Schweiz vertreten haben — unter viel Kampf und
Opfer! —, die „Front", die von Anfang an das Gegenteil getan hat, an allen
Plakatfäulen für fich werben durfte. So fteht es!
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repräfentiert, fehr viel wichtiger fei als der Kampf gegen jenen
Todfeind der Schweiz. Dann aber ftünden wir vor einer Landesgefahr

erften Ranges.

8. Es gibt in der Schweiz weithin, befonders in bezug auf fundamentale

Freiheitsprinzipien, kein Recht mehr, namentlich nicht für
politifche Gegner des herrfchenden Syftems, fondern nur noch
deffen Willkürgewalt, verbunden mit dem Nachgeben gegen
den Druck von Außen. Das beweift diefer ganze Kampf, befonders
auch die Tatfache der geheimen Vorzenfur mit der Benutzung der
Poft gegen das Recht des Bürgers.

9. Es darf, wenn es nach dem Willen diefes Syftems geht, in der
Schweiz keine Menfchen mit Rückgrat, mit eigenem
Kopf und eigenem Herzen mehr geben, fondern nur noch gleich-
gefchaltete Nachbeter der offiziellen Lofungen.

Das find die Schlußfolgerungen, die fonnenklar aus der Aktion
gegen die „Neuen Wege" hervorgehen. Sie find aber, mutatis mutandis,
auch aus fehr vielen anderen Tatfachen zu ziehen.

So fteht es im Jahre 1941 mit der Schweiz!
Schweizervolk, glaubft Du, daß, wenn das nun gelten foil, die

Bundesfeier nicht zu einer großen Lüge wird, die das Gericht auf uns
herabziehen muß?

Schweizervolk, willft Du das dulden?
Schweizervolk, willft Du leben oder Herben?

Parpan, 1. Auguft 1941. Leonhard Ragaz.
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